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VOB 2006 in Kraft

Neuerungen 
und Fallstricke
Bei der Überarbeitung der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen wurden die Teile A, B und C 
der VOB geändert. Die Neufassungen sind zum 1. No-
vember 2006 in Kraft getreten. Da in vielen Bauverträ-
gen der Passus „es gilt die VOB/B in ihrer neuesten 
Fassung“ enthalten ist, werden die Neuregelungen ab 
diesem Zeitpunkt angewendet. Auftragnehmer müs-
sen deshalb ihre neuen Rechte und Pflichten kennen, 
um diese sicher umzusetzen.

Die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) existiert bereits 
seit 1926, seit 1952 in der Trennung 

der drei Teile:
– VOB/A – „Allgemeine Bestimmungen über 
die Vergabe von Bauleistungen“
– VOB/B – „Allgemeine Vertragsbedingun-
gen für die Ausführung von Bauleistungen“
– VOB/C – „Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen“.
Sie ist seither mehrfach geändert worden, zu-
letzt 2002, in Zusammenhang mit der Schuld-
rechtsmodernisierungsreform. Nun liegt er-
neut eine Änderungsverordnung der VOB vor, 
die zum 1. November 2006 in Kraft gesetzt 
wurde. Eine erste Sicht auf die Verordnung 
macht deutlich, welche Änderungen vorge-
nommen wurden.

Änderungen im Teil A

Die VOB/A spielt praktisch nur eine Rolle bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge. Öffentli-
che Auftraggeber sind durch Gesetz und 
Dienstanweisungen verpflichtet, bei öffentli-
chen Ausschreibungen die Vergabevorschrif-
ten der VOB/A zugrunde zu legen. Die VOB/
A selbst wiederum verpflichtet die Auftrag-
geber in § 10 Nr. 1 Abs. 2 , die VOB Teile B 
und C für die Abwicklung der Bauverträge 
zugrunde zu legen.
Die Änderungen, die die VOB/A 2006 erfah-
ren hat, betrifft nur europaweit auszuschrei-
bende Bauvorhaben bei Überschreitung des 
Schwellenwertes für Bauvorhaben. Dieser 
Schwellenwert beträgt derzeit fünf Millionen 
Euro (§ 2 Nr. 4 i.Vbdg. m. § 1 der Vergabe-

verordnung vom 9. 1. 2001, 
BGBl. Seite 110) und dürfte 
deshalb wenig praktische Be-
deutung für die SHK-Betriebe 
haben.

Neuerungen im Teil B

Die Änderungen der VOB/B 2006 halten 
sich in Grenzen und sind inhaltlich nicht so 
umfangreich, wie bei der letzten Änderung 
in 2002. Dort sind beispielsweise in § 13  
Nr. 4 die Gewährleistungsfristen für Bauwer-
ke zu Lasten der Auftragnehmer von zwei 
auf vier Jahre verlängert worden, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde. Bei der 
diesjährigen Änderung handelt es sich vor-
nehmlich um redaktionelle Änderungen und 
Klarstellungen, die ohnehin durch die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes in den 
letzten Jahren endgültig Rechtspraxis wur-
den. Nachstehend werden die einzelnen  
Änderungen schwerpunktmäßig aufgeführt, 
wobei die geänderten Passagen kursiv dar-
gestellt werden:

In § 1 Nr. 1 Satz 2 wird am Ende in Klammern 
die Abkürzung „(VOB/C)“ eingefügt. Eben-
so wird in den Überschriften und am Ende 
einzelner Paragrafen die gängige Bezeich-
nung „VOB/A“, „VOB/B“ und „VOB/C“ in 
Klammern eingefügt.

In § 2 Nr. 7 ist eine der Klarstellung dienende 
redaktionelle Änderung zum Pauschalvertrag 
vorgenommen worden. Die bisher von der 
Rechtsprechung entwickelten auf § 242 BGB 

gestützten Grundsätze über die Störung der 
Geschäftsgrundlage als Änderungsgrund für 
einen Pauschalpreis ist nunmehr auf § 313 
BGB gestützt. Der neu eingefügte § 2 Nr. 7 
Abs. 2, wonach die Regelungen des § 2 Nr. 4, 
5 und 6 auch bei Vereinbarung einer Pau-
schalsumme gelten sollen, ist inhaltlich ge-
genüber der bisherigen Rechtslage unverän-
dert. Es geht hierbei um Preisänderungen  
für vom Auftraggeber selbst übernom- 
mene Leistungen, um die Änderung des Bau-
entwurfs oder die Anordnung von Zusatz- 
leistungen. Es soll hierbei nur klargestellt  
werden, dass derartige Leistungsänderungen 
auch Pauschalverträge betreffen.

§ 2 Nr. 7 lautet:
7. (1) Ist als Vergütung der Leistung eine 
Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die 
Vergütung unverändert. Weicht jedoch die 
ausgeführte Leistung von der vertraglich 
vorgesehenen Leistung so erheblich ab,  
dass ein Festhalten an der Pauschalsumme 
nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf 
Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichti-
gung der Mehr- oder Minderkosten zu  
gewähren. Für die Bemessung des Aus-
gleichs ist von den Grundlagen der Preiser-
mittlung auszugehen.
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(2) Die Regelungen der Nr. 4, 5 und 6 gelten 
auch bei Vereinbarung einer Pauschalsumme.
(3) Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten 
die Absätze 1 und 2 auch für Pauschalsum-
men, die für Teile der Leistung vereinbart 
sind; Nummer 3 Abs. 4 bleibt unberührt.

In § 6 Nr. 6 ist der Rechtsprechung des BGH 
folgend klargestellt worden, dass im Falle der 
Baubehinderung Ansprüche des Auftragneh-
mers auf angemessene Entschädigung ge-
mäß § 642 BGB neben den aus der VOB/B 
bestehenden Ansprüchen auf Schadenersatz 
und – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
auf Anspruch des entgangenen Gewinns –
zusätzlich bestehen bleiben, sofern eine 
schriftliche Baubehinderungsanzeige vorliegt 
oder eine solche wegen Offenkundigkeit der 
Baubehinderung entbehrlich ist. Aber auch 
das ist seit dem BGH-Urteil vom 21. 10. 1999 
und ergänzend vom 13. 5. 2004 nicht neu.

§ 6 Nr. 6 lautet:
6. Sind die hindernden Umstände von einem 
Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere 

Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich 
entstandenen Schadens, des entgangenen 
Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der An-
spruch des Auftragnehmers auf angemessene 
Entschädigung nach § 642 BGB unberührt, 
sofern die Anzeige nach Nr. 1 Satz 1 erfolgt 
oder wenn Offenkundigkeit nach Nr. 1 Satz 
2 gegeben ist.

In § 8 Nr. 2 Abs. 1 ist klarstellend ergänzt 
worden, dass der Auftraggeber den Vertrag 
kündigen kann, wenn der Auftragnehmer 
seine Zahlungen einstellt (das war bisher 
auch so), aber auch, wenn „von ihm oder zu-
lässigerweise vom Auftraggeber oder einem 
anderen Gläubiger“ das Insolvenzverfahren 
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren beantragt ist, ein solches Ver-
fahren eröffnet oder dessen Eröffnung man-
gels Masse abgelehnt wird. Hier ist im Ver-
gleich zur bisherigen Fassung lediglich klar-
stellend ergänzt worden, dass es letztlich egal 
ist, von wem ein zulässiges Insolvenzverfah-
ren beantragt wurde.

§ 8 Nr. 2 Abs. 1 lautet:
2. (1) Der Auftraggeber kann den Vertrag 
kündigen, wenn der Auftragnehmer seine 
Zahlungen einstellt, von ihm oder zulässiger-
weise vom Auftraggeber oder einem anderen 
Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 
15 InsO) beziehungsweise ein vergleichbares 
gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein sol-
ches Verfahren eröffnet wird oder dessen Er-
öffnung mangels Masse abgelehnt wird.
Auch die Änderungen in § 13 Nr. 4 hinsicht-
lich der Gewährleistungsfristen ändert an der 
bisherigen Sach- und Rechtslage nichts, son-
dern dient lediglich der Klarstellung. Es hat 
insofern Bedeutung, als Streit darüber verhin-
dert werden soll, ob ein aufgetretener Scha-
den auf einer mangelhaften Leistung des 
Auftragnehmers oder unzureichender War-
tung einer Wartungsfirma beruht. Der Auf-
traggeber sollte, um die damit verbundenen 
Unsicherheiten zu minimieren, während  
der Dauer der Verjährungsfrist dem Auftrag-
nehmer die Wartung der erstellten An- 
lagen übertragen. Das gilt beispielsweise  
für Heizungsanlagen.



SBZ 22/200664

Management

§ 13 Nr. 4 Absätze 1 und 2 lauten:
4. (1) Ist für Mängelansprüche keine Verjäh-
rungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt 
sie für Bauwerke vier Jahre, für andere Wer-
ke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung 
oder Veränderung einer Sache besteht und 
für die vom Feuer berührten Teile von Feue-
rungsanlagen zwei Jahre. Abweichend von 
Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feu-
erberührte und abgasdämmende Teile 
von industriellen Feuerungsanlagen ein 
Jahr.
(2) Ist für Teile von maschinellen und 
elektrotechnischen/elektronischen 
Anlagen, bei denen die Wartung 
Einfluss auf die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit hat, nichts 
anderes vereinbart, beträgt für 
diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche abweichend von Absatz 1 
zwei Jahre, wenn der Auftraggeber sich da-
für entschieden hat, dem Auftragnehmer die 
Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist 
nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn für 
weitere Leistungen eine andere Verjährungs-
frist vereinbart ist. 

In § 16 Nr. 1 Abs. 1 ist begrüßenswerter Wei-
se ergänzt worden, dass Abschlagszahlungen 
auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabstän-
den „oder zu den vereinbarten Zeitpunkten“ 
zu gewähren sind, und zwar in Höhe des 
Wertes der jeweils nachgewiesenen vertrags-
gemäßen Leistungen einschließlich Umsatz-
steuer. Damit ist klargestellt, dass die Verein-
barung von Zahlungsplänen, beispielsweise 
nach Bautenständen oder bestimmte Sum-
men kalendarisch vereinbart, nicht zu einer 
Abänderung der VOB führen.

§ 16 Nr. 1 Abs. 1 lautet:
1. (1) Abschlagszahlungen sind auf Antrag in 
möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den 
vereinbarten Zeitpunkten zu gewähren, und 
zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachge-
wiesenen vertragsgemäßen Leistungen ein-
schließlich des ausgewiesenen, darauf entfal-
lenden Umsatzsteuerbetrags. Die Leistungen 
sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzu-
weisen, die eine rasche und sichere Beurtei-
lung der Leistungen ermöglichen muss. Als 
Leistungen gelten hierbei auch die für die ge-
forderte Leistung eigens angefertigten und 
bereitgestellten Bauteile sowie die auf der 
Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, 
wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl 
das Eigentum an ihnen übertragen ist oder 
entsprechende Sicherheit gegeben wird.

In § 16 Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 ist klarstellend auf-
genommen worden, dass Einwendungen ge-
gen die Prüffähigkeit der Schlussrechnung in-

nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Schlussrechnung erhoben werden müssen, 
andernfalls sich der Auftraggeber nicht mehr 
auf die fehlende Prüffähigkeit berufen kann. 
Der Bundesgerichtshof hat diese Rechts-
grundsätze bereits mit Urteil vom 27. 11. 2003 
(damals noch beschränkt auf einen Architek-
tenvertrag) und ergänzend mit Urteil vom 
23. 9. 2004 auf den VOB-Vertrag ausdeh-
nend bereits verbindlich aufgestellt. Ganz 
neu ist das also nicht. Allerdings verbleibt es 
wie bisher dabei, dass zwar prüfbare, aber 
unrichtige Rechnungen weiterhin moniert 
werden können.

§ 16 Nr. 3 Abs. 1 lautet:
3. (1) Der Anspruch auf die Schlusszahlung 
wird alsbald nach Prüfung und Feststellung 
der vom Auftragnehmer vorgelegten 
Schlussrechnung fäl-
lig, spätestens inner-
halb von zwei Mona-
ten nach Zugang. 
Werden Einwendun-
gen gegen die Prüf-
barkeit unter Angabe 
der Gründe hierfür 
nicht spätestens in-
nerhalb von zwei 
Monaten nach Zu-
gang der Schlussrech-
nung erhoben, so 
kann der Auftragge-
ber sich nicht mehr 
auf die fehlende 
Prüfbarkeit berufen. 
Die Prüfung der 
Schlussrechnung ist 

nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzö-
gert sie sich, so ist das unbestrittene Gutha-
ben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen.

In § 16 Nr. 3 Abs. 5 Satz 2 ist einer unter-
schiedlichen Auslegung entgegengewirkt 
worden durch die Klarstellung, dass der Frist-
beginn für die Begründung des Vorbehalts 
der Schlusszahlungseinreden „am Tag nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten 24 Werk-
tage“ beginnt. Der Vorbehalt ist also inner-
halb von 24 Werktagen nach der schriftlichen 
Unterrichtung, dass Nachforderungen aus-
geschlossen sind, zu erklären und innerhalb 
weiterer 24 Werktage zu begründen oder 
 eine prüfbare Rechnung über die vorbehalte-
ne Forderung einzureichen.

§ 16 Nr. 3 Abs. 5 lautet:
(5) Ein Vorbehalt ist innerhalb von 24 Werk-
tagen nach Zugang der Mitteilung nach den 
Absätzen 2 und 3 über die Schlusszahlung 
zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht in-
nerhalb von weiteren 24 Werktagen – be-
ginnend am Tag nach Ablauf der in Satz 1 
genannten 24 Werktage – eine prüfbare 
Rechnung über die vorbehaltenen Forde-
rungen eingereicht oder, wenn das nicht 
möglich ist, der Vorbehalt eingehend be-
gründet wird. 

§ 17 Nr. 5 Satz 1 regelt nunmehr klarstellend, 
dass das Sperrkonto für die Einzahlung des 
Sicherheitseinbehaltes im bankrechtlichen 
Sinne ein „Und-Konto“ sein muss, weil nur 
dadurch die Sicherheit des Auftragnehmers 
gewährleistet ist, dass dieser eingezahlte Si-
cherheitsbetrag insolvenzfest ist. In diesem 
Sinne hatte bereits das Landgericht Leipzig 
mit Urteil vom 20. 4. 2001 entschieden. Zu 
dieser Problematik gedenken wir, Ihnen zu 
gegebener Zeit in einem Kurzbeitrag einige 
praktische Hinweise zu geben.

Einwendungen gegen die Prüffähigkeit der 
Schlussrechnung müssen vom Auftraggeber 
künftig innerhalb von zwei Monaten und unter 
Angabe von Gründen erhoben werden

Die Vereinbarung  von 
Zahlungsplänen führt  
nicht zu einer Ände- 
rung der VOB
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§ 17 Nr. 5 lautet:
5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von 
Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den 
Betrag bei einem zu vereinbarenden Geld-
institut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über 
das beide Parteien nur gemeinsam verfügen 
können („Und-Konto“). Etwaige Zinsen ste-
hen dem Auftragnehmer zu.

In § 17 Nr. 6 Abs. 1 Satz 2 ist nunmehr den 
Versuchen einiger Auftraggeber entgegen-
gewirkt worden, bei der Berechnung des ver-
einbarten Sicherheitseinbehaltes auch die 
Umsatzsteuer mit in Ansatz zu bringen, ob-
wohl der Auftragnehmer gemäß § 13 b UStG 
nur eine Nettorechnung erstellte. Ein Sicher-
heitseinbehalt kann also nur noch in Höhe 
des vereinbarten Prozentsatzes der Netto-
rechnung vorgenommen werden.

§ 17 Nr. 6 Abs. 1 lautet:
6. (1) Soll der Auftraggeber vereinbarungs-
gemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von sei-
nen Zahlungen einbehalten, so darf er  
jeweils die Zahlung um höchstens 10 v.H. 
kürzen, bis die vereinbarte Sicherheitssumme 
erreicht ist. Sofern Rechnungen ohne Um-
satzsteuer gemäß § 13 b UStG gestellt wer-
den, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berech-
nung des Sicherheitseinbehalts unberück-
sichtigt. Den jeweils einbehaltenen Betrag 
hat er dem Auftragnehmer mitzuteilen und 
binnen 18 Werktagen nach dieser Mitteilung 
auf ein Sperrkonto bei dem vereinbarten 
Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss 
er veranlassen, dass dieses Geldinstitut den 
Auftragnehmer von der Einzahlung des Si-
cherheitsbetrags benachrichtigt. Nummer 5 
gilt entsprechend.

§ 18 Nr. 3 ist neu eingefügt worden – wobei 
die bisherigen Nummern 3 und 4 zu Nummern 
4 und 5 werden – wonach die Vertragspartei-
en ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinba-
ren können. Die Vereinbarung sollte mit Ver-
tragsabschluss erfolgen. Die Formulierung 
„sollte“ heißt aber, dass auch später die Ver-
einbarung eines solchen Verfahrens erfolgen 
kann. Damit sollen die Vertragsparteien ledig-
lich ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass es neben dem gerichtlichen Verfahren 
auch andere Möglichkeiten der Streitbeile-
gung gibt. So ist beispielsweise an ein Media-
tionsverfahren zu denken, bei der ein Media-
tor die „Streithähne“ bei einer selbstständigen 
Lösung der Meinungsverschiedenheiten be-
hilflich ist, ohne selbst Vorschläge zu machen 
und ohne verbindliche Entscheidungen zu 
treffen. Darüber hinaus gibt es das Schlich-
tungsverfahren, in welchem ein Schlichter den 
Beteiligten unverbindliche Vorschläge zur 
Streitbeilegung macht und letztlich das 

Schiedsgutachten oder das Schiedsverfahren, 
bei denen der Schiedsgutachter oder der oder 
die Schiedsrichter über den Streitstoff verbind-
lich entscheiden sollen.

§ 18 Nr. 3 lautet:
3. Daneben kann ein Verfahren zur Streitbei-
legung vereinbart werden. Die Vereinbarung 
sollte mit Vertragsabschluss erfolgen.
Diese Verfahren haben Vorteile und Nachtei-
le. Wir beabsichtigen, darüber in einem ge-
sonderten Beitrag aufzuklären.

Gewerkespezifische Vorschriften

Die VOB Teil C sind die Allgemeinen Techni-
schen Vertragsbedingungen für Bauleistun-
gen (ATV) und bestehen aus einer großen 
Anzahl gewerkespezifischer DIN-Vorschrif-
ten. Vorangestellt, gewissermaßen als Klam-
mer für alle diese DIN-Vorschriften, steht die 
DIN 18 299 mit dem Titel „Allgemeine Rege-
lungen für Bauarbeiten jeder Art“. Diese und 
jede dieser DIN-Vorschriften der VOB/C ist 
gegliedert in:
0. Hinweise das Aufstellen der Leistungsbe-
schreibung,
1. Geltungsbereich,
2. Stoffe und Bauteile,
3. Ausführung,
4. Nebenleistungen, besondere Leistungen
5. Abrechnung.
Von besonderer praktischer Bedeutung sind 
die Regelungen in Ziffer 4, jeweils unterglie-
dert in 4.1 „Nebenleistungen“ und 4.2 „Be-

sondere Leistungen“. Nebenleis-
tungen sind Leistungen, die auch 
ohne Erwähnung im Vertrag zur 
vertraglichen Leistung (§ 2 Nr. 1 
VOB/B) gehören. Sie sind in der 
DIN 18 299 für alle Bauleistun-
gen, in den anderen DIN-Normen 
jeweils gewerkespezifisch im Ein-
zelnen genannt.
Besondere Leistungen sind Leis-
tungen, die nicht Nebenleistun-
gen sind und nur dann zur ver-
traglichen Leistung gehören, 
wenn sie in der Leistungsbeschrei-
bung besonders erwähnt sind. 
Auch hier gilt, dass diese in der 
DIN 18 299 für alle Bauleistungen 
und in den sonstigen DIN-Vor-
schriften jeweils gewerkespezi-
fisch aufgeführt sind.
Für Klempnerarbeiten gilt die DIN 
18 339, für Heizanlagen und zen-
trale Wassererwärmungsanlagen 
die DIN 18 380, für Gas-, Wasser- 
und Entwässerungsanlagen in-
nerhalb von Gebäuden die DIN 
18 381, alle jeweils in der Ausga-

be Dezember 2002. Diese gewerkespezifi-
schen DIN-Normen sind in der Regel bei Un-
klarheiten oder Streitigkeiten zur Abrechnung 
als Auslegungsregeln heranzuziehen.

Die Änderungen bleiben hinter den 
Erwartungen vieler Baujuristen zu-
rück. So gibt es beispielsweise das 

„Netzwerk Bauanwälte“, das aus 16 deut-
schen Bauanwaltskanzleien besteht, die er-
gänzende Vorschläge gemacht haben. Nun 
wird aber die VOB vom Deutschen Verdin-
gungsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
fortentwickelt und dieser Ausschuss ist pari-
tätisch zusammengesetzt von Vertretern der 
Auftraggeber- und Auftragnehmerseite. Wie 
in der Politik sind in einer solchen Pattsituati-
on keine großen Schritte zu erreichen zu-
gunsten oder zulasten einer Seite. Deshalb 
war beispielsweise eine wesentliche Verkür-
zung der bereits oben beschriebenen Zah-
lungsfristen nicht zu erreichen.

Auftraggeber und Auftragnehmer können künftig bei 
 Vertragsabschluss ein Verfahren zur Streitbeilegung  
vereinbaren
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